
Standesamt 

 

Als neuen Erdenbürger begrüßen wir: 

 

08. April 2017 
Amelie Gedik,Tochter des Benjamin Necdet Gedik und seiner Ehefrau Simone Gedik geb. 

Pfeil, Kaisersbach.  

 

Jubilare 

 

Wir gratulieren herzlich: 

 

Herrn Karl Noller, Kaisersbach-Weidenbach 

zu seinem 70. Geburtstag am 03. Mai. 

 

Wir wünschen unserem Jubilar einen schönen Ehrentag 

und alles Gute, vor allem Gesundheit. 
 

Amtliche Nachrichten 

Einladung zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Kaisersbach findet am 

Donnerstag, 04. Mai 2017um 19:30 Uhr  

im Rathaus Kaisersbach, Gemeindesaal, Dorfstraße 5, Kaisersbach 
statt. Alle Bürgerinnen und Bürger werden hiermit recht herzlich zu dieser öffentlichen 

Gemeinderatsitzung eingeladen. 

1. Bericht der Bürgermeisterin 

2. 
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher 

Sitzung gefasster Beschlüsse 

3. Bürgerfragen 

4. 
Anfragen und Anregungen der 

Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

5. Bausachen 

  
a) Errichtung Hochregallager, Flst. Nr. 

992, Forststraße 54, Kaisersbach 

  

b) Sanierung Wohnhaus, Flst. Nr. 62, 

Weidenbach 15, (Sägemühle 

Weidenbach) 

6. 

Verlängerung Wasserleitung 

Panoramaweg, Cronhütte, u. 

Wasseranschluss Ferienhäuser 

Schwabenpark 

  - Vergabe der Tiefbauarbeiten 

7. 
Bebauungsplan „Rotenmad – 

1.Änderung u. Erweiterung“ 

  - Aufstellungsbeschluss 

8. Grundsatzbeschluss zur Einführung des 



„Neuen Kommunalen Haushalts- und 

Rechnungswesens (NKHR) 

9. Verschiedenes 

gez. Katja Müller, Bürgermeisterin 

 

 

Aus dem Rathaus 

 
Die Gemeinde Kaisersbach sucht zur Verstärkung des Teams in der Kinderbetreuung im 

Kinderhaus Kaisersbach 

ab sofort 

Erzieher/innen 

oder sonstige Fachkräfte nach § 7 Kindertagesbetreuungsgesetz 

(Teilzeit 50 % bzw. 80%, befristet bis 31.08.2018) 
zum Einsatz in einer Kindergartengruppe.  

 

Ab 01.09.2017  

Anerkennungspraktikant/in  

zum/zur Erzieher/in oder Kinderpfleger/in 
und  

Mitarbeiter/innen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)  

Das Kinderhaus Kaisersbach umfasst eine Kindergartengruppe GT/VÖ, eine Kleingruppe 

Kindergarten VÖ und zwei Krippengruppen (GT/VÖ u. VÖ). Längere Betreuungszeiten 

werden dienstags u. donnerstags von 7.00 - 16.00 Uhr angeboten.  

Wir suchen engagierte, fachlich kompetente und aufgeschlossene Personen mit der 

Bereitschaft zur Umsetzung des Orientierungsplanes und Einfühlungsvermögen für die 

Bedürfnisse der Kinder und Eltern.  

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in ansprechenden, kindgerechten 

Räumen, sowie eine leistungsgerechte Bezahlung in Anlehnung an den TVöD-SuE.  

Außerdem suchen wir ab 01.07.2017  

 

Mitarbeiter/in für die Schulkindbetreuung  

und die Ferienbetreuung  

(Teilzeit ca. 38 %, unbefristet, TVöD o. Honrarbasis) 

 

Die Schulkindbetreuung erfolgt von 7.30 - 8.30 Uhr und 12.30 - 13.30 Uhr, sowie montags 

13.30 - 14.30 Uhr und donnerstags von 13.30 - 16.00 Uhr an Schultagen.  

Die Ferienbetreuung von 7.30 - 13.30 Uhr für jeweils eine Woche in den Herbst-, Faschings-, 

Oster- u. Pfingstferien, sowie in den letzten zwei Wochen der Sommerferien.  

Sie haben Freude am Umgang mit Kindern, sind kreativ, basteln und spielen gerne – dann 

bewerben Sie sich! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann bewerben Sie sich bis zum 19. Mai 2017 



Weitere Auskünfte erhalten Sie von Frau Bürgermeisterin Müller, Tel: 07184 / 93838-0 oder 

im Kinderhaus Kaisersbach, Leitung: Sandra Stütz, Tel: 07184 / 2677 bzw. der 

Schulkindbetreuung, Leitung: Birgit Rebmann, Tel: 07184 / 2915006. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die Gemeinde Kaisersbach, 

Dorfstraße 5, 73667 Kaisersbach oder Online, per E-Mail, an k.mueller@kaisersbach.de  

 

 

1.  Abschlag Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser  

Am 30.04.2017 ist der 1. Abschlag  für Wasser/Abwasser und das Niederschlagswasser fällig. 

Wir bitten um pünktliche Einhaltung des Zahlungstermins, damit keine Mahn- und 

Säumniszuschläge angesetzt werden müssen. Bei Steuerpflichtigen, die am 

Abbuchungsverfahren teilnehmen, werden die fälligen Beträge termingerecht abgebucht. 

 

Feuchttücher - nicht in der Toilette entsorgen!  

 

In den letzten Jahren werden als Ergänzung und Alternative zu herkömmlichen Reinigungs- 

und Hygienetüchern für Haushalt und Pflege immer häufiger Tücher aus Vliesstoffmaterialien 

angewandt. Viele dieser Tücher (Feuchttücher für die Toilette, Babypflege, Haushalt ….) 

bestehen aus Kunststoffasern, die sich im Wasser nicht zersetzen. Gelangen diese Stoffe in die 

Kläranlage bzw. in Pumpwerke, können sie dort zu erheblichen Störungen führen, weil sie 

sich um die mechanischen Teile wickeln. Die Pumpwerke und Abwasseranlagen sind nicht 

für die Verarbeitung von Textilien – auch nicht für feuchtes Toilettenpapier! - konzipiert. Ein 

hoher Reinigungsaufwand und eine kürzere Lebensdauer der Pumpen und klärtechnischen 

Einrichtungen ist die Folge. 

 

 
Pumpe aus dem RÜB Ziegelhütte mit Papierzopf – Dauer der Instandhaltungsmaßnahmen: 1 

Tag  

 

Auch bei den Abwassereinrichtungen der Gemeinde Kaisersbach ziehen sich 

Betriebsstörungen auf Grund von über die Toilette entsorgten Feuchttüchern wie ein rotes 
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Band. Die Betriebsstörungen sind meist nur mit großem Aufwand zu beheben. Nicht nur am 

Regenüberlaufbecken an der Kläranlage Ziegelhütte, sondern auch in den zahlreichen 

Pumpwerken, die das Abwasser, z.B. aus Gebenweiler, Ebersberg, dem Bereich Heumaden 

oder dem Bereich Leinäcker, zur Kläranlage befördern stehen häufig die Pumpen still, weil 

Feuchttücher diese verstopfen. Unsere Mitarbeiter müssen dann diese Papierzöpfe mit hohem 

Arbeitsaufwand aus der Pumpe herausziehen und entfernen.  

Die Kosten für die aufwändige Instandsetzung der Abwasseranlagen müssen über die 

Abwassergebühr alle Verbraucher bezahlen!  

 

 
Pumpwerk Leinäcker 

 

Bitte helfen Sie mit, unnötige Kosten zu vermeiden, und spülen Sie Feuchttücher aus Toilette 

und Haushalt nicht hinunter, sondern entsorgen diese – genau wie Damenbinden u. Tampons 

– separat über den Hausmüll. Oder verzichten Sie ganz auf deren Gebrauch.  

  

Nicht in die Toilette werfen! 

Feuchttücher sind Abfall! 

 


